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kommission ist es, zu kontrollieren, daß der 
Futtermittelfonds in der im Produktionsplan fest
gelegten Höhe gebildet wird, die Futtermittel 
sachgemäß gelagert, vor Verderb und fremden 
Zugrift geschützt werden und ihre Verwendung 
nach den im Produktionsplan bzw. in den Jahres
produktionsauflagen festgesetzten Normen erfolgt.

c) Von größter Bedeutung ist die Bildung des unteil
baren Fonds. Der unteilbare Fonds ist eine Rück
lage, die zum Ankauf von Maschinen, Geräten, 
Zucht- und Nutzvieh, zur Durchführung von 
Bauten und Meliorationen, sowie zur Rückzahlung 
von langfristigen Krediten verwendet wird. Er ist 
also die Grundlage für die Erweiterung der 
genossenschaftlichen Produktion. Von der Höhe 
der Zuführung zum unteilbaren Fonds hängt es 
in entscheidendem Maße ab, wie schnell sich die 
LPG weiter entwickelt, ihre Produktion steigert 
und den Lebensstandard ihrer Mitglieder ver
bessert.
Die Revisionskommission muß der Bildung des 
unteilbaren Fonds besondere Beachtung schenken. 
Sie kontrolliert, daß unmittelbar nach der Ernte 
der im Statut festgesetzte Prozentsatz der Gesamt
ernte dem unteilbaren Fonds zugeführt wird, von 
den gesamten Geldeinnahmen der LPgf laufend 
die Umbuchung auf das Konto „Unteilbarer 
Fonds“ erfolgt und der Deutschen Bauernbank 
entsprechende Anweisung zur Umbuchung ge
geben wird.
Sie muß weiterhin darauf achten, daß die Mittel 
des unteilbaren Fonds nicht für laufende Produk
tionsausgaben, sondern nur für die oben genannten 
Zwecke verwendet werden.

d) Entsprechend dem Statut bilden LPG vom 
Typ III einen Hilfsfonds in Höhe von 1 °/o 
der gesamten Produktion. Die Revisionskom
mission kontrolliert, daß der Hilfsfonds in der 
festgesetzten Höhe gebildet und für die im 
Statut genannten Zwecke, also für die Unter
stützung von Invaliden, alten Leuten, bedürftigen 
Familien und Waisenkindern sowie zum Unterhalt 
von Kinderkrippen und Kindergärten verwendet 
wird.

e) LPG des Typ III bilden weiterhin einen Kultur
fonds bis zur Höhe von 1 % der gesamten Geld
einnahmen. Die Revisionskommission kontrolliert 
die richtige Bildung und zweckentsprechende Ver
wendung des Kulturfonds für kulturelle Zwecke, 
Kaderausbildung usw.

IV. Kontrolle der Verteilung der Einkünfte
Die Revisionskommission kontrolliert die richtige 

Durchführung der Verteilung der Einkünfte und gibt 
entsprechende Anleitung. Sie achtet insbesondere 
darauf, daß die zur Verteilung kommenden Produkte 
und Geldeinkünfte entsprechend dem Statut, also nach 
Menge und Qualität des eingebrachten Bodens und nach 
der Anzahl der geleisteten Arbeitseinheiten verteilt 
werden und keine Gleichmacherei erfolgt.

Sie kontrolliert die Ausgabe von Geld- und Natural
vorschüssen. Auch die Vorschüsse müssen entsprechend 
dem Statut, also nach der Anzahl der geleisteten 
Arbeitseinheiten und der Menge und Qualität des ein
gebrachten Bodens ausgegeben werden. Besonders wich
tig ist dabei für die Revisionskommission die Kon

trolle der Aufzeichnung der gewährten Vorschüsse. Nur 
wenn die ausgegebenen Vorschüsse gewissenhaft 
registriert werden, kann man am Jahresende die end
gültige Verteilung richtig durchführen.

Weitere wichtige Fragen, die von der Revisions
kommission beachtet werden müssen, sind die Ver
teilung des Grün-, Rauh- und Saftfutters und die Be
rücksichtigung der Bodenqualität und des Kultur
zustandes bei der Ausgabe der Bodenrente. Dazu ist 
notwendig, daß sich die Revisionskommission mit den 
vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft her
ausgegebenen Empfehlungen vertraut macht.

Durch die Kontrolle und Anleitung der Durchführung 
der Verteilung der Einkünfte leistet die Revisions
kommission einen entscheidenden Beitrag zur Festigung 
ihrer LPG.

V. Kontrolle des Schutzes des genossenschaftlichen 
Eigentums

Die zur LPG gehörenden Produktionsmittel (Maschi
nen, Geräte, Zucht- unq Nutzvieh, Zugkräfte, Ge
bäude usw.) werden den Brigaden fest zugeteilt. Die 
Brigade trägt die Verantwortung für die pflegliche Be
handlung, die sachgemäße Aufbewahrung und den 
Schutz dieser genossenschaftlichen Vermögenswerte. Die 
Revisionskommission kontrolliert in regelmäßigen Zeit
abständen die Brigaden der LPG, um festzustellen, ob 
diese mit den erhaltenen Produktionsmitteln pfleglich 
umgehen, oder ob sie das genossenschaftliche Vermögen 
nachlässig behandeln. Sie sorgt über den Vorstand für 
die Behebung festgestellter Mängel.

Die Revisionskommission wacht weiterhin darüber, 
daß das genossenschaftliche Vermögen nicht veruntreut 
wird. Sie fördert ein ehrliches und aufrichtiges Ver
hältnis zwischen der LPG und ihren Mitgliedern.

VI. Kontrolle der gesamten wirtschaftlichen und 
finanziellen Tätigkeit

a) Der Produktionsplan legt das Produktiofisziel einer 
LPG fest. Damit dieses Ziel erreicht wird, 
kontrolliert die Revisionskommission die richtige 
Ausarbeitung des Produktionsplanes und seine 
Erfüllung. Der Produktionsplan ist die Richt
schnur für die genossenschaftliche Produktion. Des
halb muß er richtig ausgearbeitet werden. Es ist 
falsch, im Produktionsplan niedrige Erträge und

» niedrige tierische Leistungen einzusetzen. Das 
hemmt die Arbeitsproduktivität. Der Produktions
plan muß vielmehr ein Kampfplan sein und die 
eingesetzten Erträge und tierischen Leistungen 
müssen die Genossenschaftsmitglieder zur 
Leistungssteigerung anspornen.

Der Produktionsplan erfüllt jedoch seine Aufgabe 
•. nicht, wenn er nicht eingehalten wird. Daher ist 

die Kontrolle der Einhaltung des Produktions
planes sehr wichtig. Das wertmäßige Spiegelbild 
des Produktionsplanes ist der Finanzplan. Die 
Revisionskommission kontrolliert deshalb neben 
der Erfüllung des Produktionsplanes besonders 
auch die Erfüllung des Finanzplanes. Dies ge
schieht vierteljährlich an Hand der Buchhaltung 
und der Kontrollpläne. Treten Schwächen in der 
Erfüllung auf, so schlägt sie geeignete Maßnahmen 
zur Planerfüllung vor.

b) Ordnung in den Finanzen und in der Buchhaltung 
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
gesunde Entwicklung einer LPG.
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